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Florian Streibl (FW): Sehr geehrter Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen! Eigentlich 

ist es schön, dass wir uns heute in einem Wettstreit der Demokraten befinden, aber im Grunde 

sollten wir in die Geschichte zurückschauen. Im Grunde ist das Instrument der Befragung ein 

Instrument des Machthabers. Schauen wir in das Land der Demokratie, in die Schweiz: Dort 

gab es einmal einen Mann namens Wilhelm Tell. Dieser geriet in einen Konflikt mit der 

damaligen Autorität, dem Landvogt, Herrn Gessler. In einem Überschwang von Autorität hat 

Landvogt Gessler seinen Hut auf eine Stange gesetzt und zum Volk gesagt, es solle diesen Hut 

grüßen. Schließlich kommt Wilhelm Tell vorbei und tut dies nicht - Unverschämtheit. Stellen Sie 

sich vor, so etwas würde in Bayern passieren. Schließlich entwickelt sich ein Gespräch 

zwischen den beiden. Landvogt Gessler macht das, was ein Machthaber macht, wenn seine 

Autorität schwindet: Er stellt eine Frage. Er stellt Tell eine ganz harmlose Frage: Ist das dein 

Knabe, Tell? Was macht unser lieber Tell? – Er antwortet darauf sogar. Schon ist das Unheil 

geschehen. Wir wissen, dass der Apfelschuss folgt. Am Schluss kommt es zum Tyrannenmord. 

(Josef Zellmeier (CSU): Das ist eine Drohung!) 

Meine Damen und Herren, seien Sie mit dem, was Sie heute machen, vorsichtig. Wenn man 

das Volk unzulässig befragt, kann daraus etwas Böses entstehen.  

(Beifall bei den FREIEN WÄHLERN) 

Damit möchte ich Folgendes deutlich machen: Ihr Gesetzentwurf normiert ein Über-

Unterordnungsverhältnis zwischen der Regierung, den Machthabern und den Bürgerinnen und 

Bürgern. Der Bürger wird der Befragte. Das ist im Grunde falsch. Ein Mehr an Demokratie muss 

immer vom Bürger ausgehen. Ein Mehr an Demokratie ist nur möglich, wenn dies vom Bürger 

ausgeht, nicht von der Regierung. 

(Beifall bei den FREIEN WÄHLERN – Josef Zellmeier (CSU): Was ist mit dem Ratsbegehren?)–  

Das steht meistens im Verhältnis zu einem Bürgerbegehren. - Es ist schwierig, wenn Sie das 

Instrument der Befragung als staatstragende Partei und Staatsregierung nutzen. Damit werden 

Sie dem Bürger als Souverän in der Demokratie nicht gerecht. Das ist nicht die Staatsregierung. 

Deshalb halte ich dieses Gesetz für antidemokratisch und absolutistisch. Ich bitte Sie, sich gut 

zu überlegen, was Sie hier machen. Nur weil diese Idee dem Ministerpräsidenten entsprungen 

ist, muss das Gesetz noch nicht die Heilige Schrift sein. Meine Damen und Herren, die 

Demokratie muss vom Volk, von den Bürgerinnen und Bürgern ausgehen. Im Lateinischen 

heißt der Staat res publica. Das bedeutet: die Sache des Volkes, eine öffentliche Sache. Die 

Bürgerinnen und Bürger müssen selber über die Geschicke des Gemeinwesens bestimmen  
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können. Wir stellen eine immer größere Politikverdrossenheit und Entfremdung der Bürgerinnen 

und Bürger von ihrem Staat fest. Deswegen müssen wir das bürgerliche Bewusstsein im Volk 

wieder stärken. Der Bürger muss sich wieder als Bürger und als Souverän begreifen. Das ist 

nur möglich, wenn er sich selber in die Demokratie einbringen kann. Die Mehrheit der 

Bürgerinnen und Bürger muss sich für die Demokratie einsetzen und von ihren Möglichkeiten 

Gebrauch machen. Mit unserem Gesetzentwurf zum Volksbegehren wollen wir die Menschen 

stärker und besser in die Entscheidungsprozesse der Politik einbinden. Wir meinen, damit 

können wir unser Gemeinwesen auf lange Sicht besser stabilisieren. Weil wir das 

Volksbegehren bürgerfreundlicher gestalten wollen, enthält unser Gesetzentwurf die Forderung, 

Volksbegehren zukünftig finanzwirksam zu gestalten. Die Grenze haben wir auf 1 % 

festgesetzt. Hierzu müssen wir einmal Mut aufbringen. Im Rahmen der Anhörung zu unseren 

Gesetzentwürfen haben die Sachverständigen, die von uns und den GRÜNEN benannt worden 

sind, gesagt, dass wir hierzu den Mut aufbringen müssen. Wir sollen die Rechtsprechung nicht 

als absolut ansehen. Ein Gesetz sollte der Rechtsprechung vorgelegt werden, damit diese 

weise darüber entscheiden kann. Wir haben Vertrauen in unseren Verfassungsgerichtshof. Man 

kann nicht alle Volksbegehren am Haushalt scheitern lassen. In diesem Punkt hat die 

Rechtsprechung bereits Fortschritte gemacht. Des Weiteren haben wir das 

Unterschriftenquorum von 10 auf 8 % gesenkt. Dabei handelt es sich immer noch um 750.000 

Menschen, die unterschreiben müssen. Das ist immer noch eine große Menge. Es wäre an der 

Zeit, die Zugänge zu erleichtern. Die Erweiterung auf vier Wochen für die Eintragungsfrist 

halten wir auch für wichtig; denn eine Eintragungsfrist von 14 Tagen ist in der Regel sehr 

ambitioniert. Das Begehren muss erst einmal in der Öffentlichkeit bekannt gegeben werden, 

damit die Menschen die Notwendigkeit des Handelns erkennen können. Deshalb fordern wir die 

Möglichkeit, sich brieflich eintragen zu lassen. Damit könnten sich alle Bürgerinnen und Bürger, 

die nicht ins Rathaus gehen könnten, ebenfalls eintragen. Das wäre ein wirkliches Mehr an 

Demokratie. Die Belange der Bürgerinnen und Bürger wurden auf diese Weise berücksichtigt. 

Die Menschen könnten somit für den politischen Entscheidungsprozess begeistert werden. 

Meine Damen und Herren, die Gesetze, die heute und hier beschlossen werden, haben 

weitreichende Auswirkungen. Ich befürchte, dass ein Gesetzentwurf die Mehrheit erhält und sie 

sich alle nicht bewusst gemacht haben, was sie heute verabschieden. Mit Ihrem Gesetz, das 

Sie umsetzen wollen, entfernen Sie sich ein Stück vom Bürger. Das ist nicht die Koalition mit 

dem Bürger, die der Ministerpräsident immer anführt. Das ist genau das Gegenteil. Es handelt 

sich nicht um ein Anhören des Bürgers, sondern um ein Befragen und letztlich um ein 

Ausfragen des Bürgers. Das hat mit Demokratie nichts zu tun. Bitte überlegen Sie sich das 

noch einmal. 

(Beifall bei den FREIEN WÄHLERN) 


